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 NN  II  EE  DD  EE  RR  SS  CC  HH  RR  II  FF  TT  
 

 Sitzung:  Stadtrat 
IV/10 

    
 Sitzungstag:  Dienstag, den 26.04.2016 

    
 Sitzungsort:  Ratssaal des Alten Seminars, 

Lüdenscheider Str. 48 

    
 Beginn:  17:00 Uhr 

 Ende:  18:49 Uhr 

 
TAGESORDNUNG 
 
1. Öffentliche Sitzung 
  
1.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
  
1.1.1. Anerkennung der Tagesordnung 
  
1.1.2. Einwohnerfragestunde 
  
1.1.3. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

Vorlage: M/2016/706 
  
1.2. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW   - entfällt - 
  
1.3. Genehmigung Dringlicher Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW 

- entfällt - 
  
1.4. Beschlüsse 
  
1.4.1. Wahlen zu den Ausschüssen 

Vorlage: V/2016/413 
  
1.4.2. Ausschreibung der Beigeordnetenstelle 

Vorlage: V/2016/448 
  
1.4.3. Bestellung des Stadtkämmerers 

Vorlage: V/2016/449 
  
1.4.4. Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016 

Vorlage: V/2016/445 
  
1.4.5. Straßenbezeichnung (Orts-/Hofbezeichnung) für ein Bauprojekt im Dreieck Berges-

birken-Niederflosbach-Thier 
Vorlage: V/2016/443 

  
1.4.6. Straßenbezeichnung im Neubaugebiet Wipperfeld-Felderweg (Bebauungsplan Nr. 

94) 
Vorlage: V/2016/442 
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1.4.7. Integriertes Handlungskonzept (InHK); 

Einrichtung eines Verfügungsfonds 
Vorlage: V/2016/446 

  
1.5. Beschlüsse aufgrund von Ausschussempfehlungen 
  
1.5.1. Bestellung der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung 

Vorlage: V/2016/444/1 
  
1.5.2. Bebauungsplan Nr. 57 Schnipperinger Mühle  
 1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
 2. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen Entwurfs-

auslegung 
 3. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten öffentlichen 

Entwurfsauslegung 
 4. Satzungsbeschluss 
 5. Inkraftsetzungsvorbehalt 
 Vorlage: V/2016/417/1 
  
1.5.3. Schaffung weiterer Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen 

Vorlage: V/2016/429/1 
  
1.5.4. XI. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Be-

reich der Musikschule Wipperfürth 
Vorlage: V/2016/433 

  
1.5.5. Weiterentwicklung der Oberbergischen Aufbau Gesellschaft mbH 

hier: Satzungsänderung 
Vorlage: V/2016/438 

  
1.6. Anfragen   - keine - 
  
1.7. Anträge 
  
1.7.1. Teilnahme an Pilotierungsmaßnahmen im Rahmen des Nahverkehrsplans; 

Probeweise Einrichtung einer Nachtbuslinie 
Stefer, Michael / CDU-Fraktion, vom 11.03.2016 
Vorlage: A/2016/165 

  
1.7.2. Integration von Flüchtlingen in unserer Stadt; 

Im Rat vertretene Fraktionen (CDU, SPD, UWG, GRÜNE) und fraktionslose Rats-
mitglieder (Josef Schnepper, FDP / Georg Hewald, LINKE), vom 17.04.2016 
Vorlage: A/2016/166 

  
1.8. Mitteilungen 
  
1.8.1. Gesamtabschluss 2013 

Vorlage: M/2016/760 
  
1.8.2. Verkaufsoffene Sonntage im Jahr  2016 

Vorlage: M/2016/764 
  
1.8.3. Statusbericht zum DSL-Ausbau in der Hansestadt Wipperfürth 

Vorlage: M/2016/766 
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2. Nichtöffentliche Sitzung 
  
2.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
  
2.2. Anerkennung der Tagesordnung 
  
2.3. Genehmigung Dringlicher Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW 

- entfällt - 
  
2.4. Beschlüsse 
  
2.4.1. Verkauf einer ehemaligen Wegefläche 

Vorlage: V/2016/447 
  
2.5. Beschlüsse aufgrund von Ausschussempfehlungen   - entfällt - 
  
2.6. Anfragen   - keine - 
  
2.7. Anträge   - keine - 
  
2.8. Mitteilungen   - entfällt - 
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Hansestadt Wipperfürth 

 

 

A N W E S E N H E I T S L I S T E 
 

zur Sitzung des Rates, 
am 26.04.2016 

von 17:00 Uhr bis 18:49 Uhr 

Anwesend: 

Vorsitzender 
von Rekowski, Michael parteilos Bürgermeister 

Ratsmitglieder 
Ahus, Margit CDU   

Berster, Heribert CDU   

Billstein, Regina SPD   

Bongen, Hermann-Josef CDU   

Brachmann, Peter SPD   

Bremerich, Josef CDU   

Ebert, Kai CDU   

Felderhoff, Klaus-Dieter UWG   

Finthammer, Horst CDU   

Flosbach, Thomas CDU   

Frielingsdorf, Hans-Otto UWG   

Goller, Christoph Bündnis 90 / DIE GRÜNEN   

Gottlebe, Joachim SPD ab TOP 1.4.2, 17.05 Uhr 

Grolewski, Joachim UWG   

Grüterich, Norbert CDU   

Hewald, Georg Die Linke   

Hirsch, Hartmut CDU   

Klett, Stefan CDU   

Koppelberg, Harald UWG   

Kremer, Stephan CDU ab TOP 1.4.2, 17.05 Uhr 

Liehn, Ursula SPD   

Mederlet, Frank SPD   

Metzger, Andreas SPD   

Müller, Hans-Peter CDU   

Palubitzki, Lothar CDU   

Scherkenbach, Friedhelm CDU   

Schmitz, Andreas Bündnis 90 / DIE GRÜNEN   

Schnepper, Josef W. FDP   

Schnippering, Bernd CDU   

Schröder, Bärbel SPD   

Stefer, Michael CDU   

Surborg, Joachim CDU   

Wurth, Ralf SPD   
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Verwaltungsvertreter 
Barthel, Volker intern StBD 

Frauendorf, Rainer intern Bauing. RGM 

Hachenberg, Friedrich intern StVD 

Kamphuis, Leslie intern StOAR 

Willms, Herbert intern StOAR 

Schriftführer 
Breuer, Reinhard intern StAR 

 

Als Gast 
Stranz, Uwe Ltd. KBD OAG-Geschäftsführer 

(zu TOP 1.5.5) 
 

Es fehlte: 
 

Caspers, Dagmar Bündnis 90 / DIE GRÜNEN   
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1 Öffentliche Sitzung 
  
1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
  

Bürgermeister von Rekowski stellt fest, dass zur heutigen Sitzung form- und frist-
gerecht eingeladen wurde und dass der Rat beschlussfähig ist. 

 
 
 

 

1.1.1 Anerkennung der Tagesordnung 
  

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in der Fassung des I. Nachtrags 
zur Einladung einvernehmlich anerkannt. 

 
 
 

 

1.1.2 Einwohnerfragestunde 
  

Aus der Zuhörerschaft werden keine Fragen gestellt. Auch schriftliche Fragen wa-
ren vor der Sitzung nicht eingereicht worden. 

 
 
 

 

1.1.3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
Vorlage: M/2016/706 

  
Der als schriftliche Mitteilung vorliegende Bericht über die Durchführung der Be-
schlüsse wird ohne Wortmeldungen zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

 

1.2 Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW   - entfällt - 
  
1.3 Genehmigung Dringlicher Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW 

- entfällt - 
 
 
 

 

1.4 Beschlüsse 
  
1.4.1 Wahlen zu den Ausschüssen 

Vorlage: V/2016/413 
  

1.) Die stellvertretende sachkundige Bürgerin Frau Gabriele Weiß scheidet aus 
dem Ausschuss für Schule und Soziales und aus dem Ausschuss für Sport, 
Freizeit und Kultur aus. 
 

2.) Die sachkundige Bürgerin Frau Maria Friedrichs scheidet als ordentliches Mit-
glied aus dem Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur aus. Zur Nachfolgerin 
wird die sachkundige Bürgerin Frau Ute Berg gewählt. Darüber hinaus schei-
det Frau Friedrichs als stellvertretende sachkundige Bürgerin aus dem Aus-
schuss für Stadtentwicklung und Umwelt und aus dem Ausschuss für Schule 
und Soziales aus. 
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3.) Für die ordentlichen Mitglieder der SPD-Fraktion in den einzelnen Fachaus-
schüssen sind nacheinander folgende stellvertretende sachkundigen Bür-
ger/innen vertretungsberechtigt (die unterlegten Personen waren dies bereits 
und sind nur nachrichtlich aufgeführt): 
 
Ausschuss für 
Stadtentwicklung 
und Umwelt 

Ausschuss für 
Schule und Sozia-
les 

Ausschuss für 
Sport, Freizeit 
und Kultur 

Bauausschuss 

Berg, Ute Frielingsdorf, Dagmar Klockner, Jörg Ballert, Wolfgang 

Klockner, Jörg Nurk, Rudi Schmitz, Denis Nurk, Rudi 

Nurk, Rudi Ballert, Wolfgang Klockner, Gerhard Klockner, Jörg 

Frielingsdorf, Dag-
mar 

Klockner, Gerhard Nurk, Rudi Berg, Ute 

Klockner, Gerhard Schmitz, Denis  Frielingsdorf, Dagmar 

Schmitz, Denis 

 
4.) Der sachkundige Bürger Herr Bernd Sax wird als Nachfolger der ausschei-

denden sachkundigen Bürgerin Frau Monika Offermann in den Ausschuss für 
Sport, Freizeit und Kultur gewählt. 
Frau Offermann scheidet außerdem als stellvertretende sachkundige Bürgerin 
aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt aus. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

*************** 
 
Ratsherr Mederlet schlägt vor der Abstimmung im Namen der SPD-Fraktion, er-
gänzend zu Ziffer 2 des Beschlussentwurfes gemäß Vorlage, die Wahl von Frau 
Ute Berg als Nachfolgerin der aus dem Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur 
ausscheidenden sachkundigen Bürgerin Frau Maria Friedrichs vor. 

 
 
 

 

1.4.2 Ausschreibung der Beigeordnetenstelle 
Vorlage: V/2016/448 

  
Beschluss: 
 
Der Rat stimmt der im Entwurf der beigefügten Stellenausschreibung *) und den 
vorgeschlagenen Ausschreibungsmedien zu. 
 
*) siehe Anlage zur Beschlussvorlage 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

*************** 
 
Bürgermeister von Rekowski erläutert ergänzend zur Beschlussvorlage das Zeit-
raster zur Ausschreibung und Besetzung der Beigeordnetenstelle und trägt vor, in 
welchen Medien die Ausschreibung veröffentlicht wird. Nächster Termin ist danach 
die Vorauswahl der in die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 14.06.2016 
einzuladenden Bewerber/innen am 31.05.2016 um 19.00 Uhr im Rathaus. Auf An-
regung des Ratsherrn Scherkenbach soll der Unterausschuss „Personal“ diese 
Vorauswahl treffen und nicht, wie vorgeschlagen, der Bürgermeister, die Frakti-
onsvorsitzenden und die fraktionslosen Ratsmitglieder. Dagegen ergibt sich kein 
Widerspruch. 
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Ratsherr Mederlet schlägt vor, den mit dem im I. Nachtrag zur Einladung zuge-
gangenen korrigierten Passus im Ausschreibungstext wie folgt zu formulieren: 
„Wünschenswert ist eine langjährige Berufserfahrung in leitender Funktion oder 
eine mehrjährige praktische Erfahrung in einer dem Amt angemessenen haupt-
amtlichen Verwaltungstätigkeit.“ 
 
Mit dieser Änderung stellt Bürgermeister von Rekowski, nachdem allgemeine 
Zustimmung signalisiert wird, den Beschlussentwurf zur Abstimmung. 

 
 
 

 

1.4.3 Bestellung des Stadtkämmerers 
Vorlage: V/2016/449 

  
Beschluss: 
 
Herr Stadtoberamtsrat Herbert Willms wird mit sofortiger Wirkung zum Kämmerer 
der Hansestadt Wipperfürth bestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

*************** 
 
Der Beschlussfassung schließen sich der Dank des Bürgermeisters für die kompe-
tente Wahrnehmung der Kämmerergeschäfte durch Herrn Willms während der 
langen Abwesenheit des Beigeordneten und Gratulationen zur Bestellung aus den 
Ratsfraktionen an. 

 
 
 

 

1.4.4 Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 
2016 
Vorlage: V/2016/445 

  
Beschluss: 
 
Die in der Anlage einzeln aufgeführten Ermächtigungsübertragungen aus dem 
Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von insgesamt  5.145.679 
€, davon im 308.325 € im Ergebnisplan und 4.837.354 € im Finanzplan, werden 
gem. § 22 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Kenntnis ge-
nommen und beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Stimmenthaltungen 
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1.4.5 Straßenbezeichnung (Orts-/Hofbezeichnung) für ein Bauprojekt im Dreieck 

Bergesbirken-Niederflosbach-Thier 
Vorlage: V/2016/443 

  
Beschluss: 
 
Der neu zu errichtende Hof nach dem Abzweig des Privatweges von der Gemein-
destraße zwischen Bergesbirken und Thier in Richtung Niederflosbach erhält die 
Ortsbezeichnung 
 

„Flosbacher Höhe“. 

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 2 Stimmen für die alternativ vorge-

schlagene Ortsbezeichnung „Aufm Stemel“ 
 

*************** 
 
Ratsherr Scherkenbach schlägt die Ortsbezeichnung „Flosbacher Höhe“ vor und 
begründet dies mit dem örtlichen Bezug zum Flosbachtal und anderen bereits be-
stehenden Ortsbezeichnungen, die ebenfalls Bezug auf den Flosbach haben. Dem 
schließt sich Ratsherr Mederlet an. 
Ratsherr Koppelberg sieht in der Bezeichnung „Flosbacher Höhe“ die wachsende 
Gefahr von Verwechslungen auch für Notdienste bei bereits mehreren sich äh-
nelnden Ortsbezeichnungen. 

 
 
 

 

1.4.6 Straßenbezeichnung im Neubaugebiet Wipperfeld-Felderweg (Bebauungs-
plan Nr. 94) 
Vorlage: V/2016/442 

  
Beschluss: 
 
Die neu errichtete Straße in Wipperfeld erhält die Bezeichnung 
 

„Gengesfeld“. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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1.4.7 Integriertes Handlungskonzept (InHK) 

Einrichtung eines Verfügungsfonds 
Vorlage: V/2016/446 

  
Beschluss: 
 
1.) Der Einrichtung eines Verfügungsfonds im Zuge des Integrierten Handlungs-

konzepts wird zugestimmt. 
 

2.) Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wird ermächtigt, die not-
wendigen Entscheidungen zu folgenden Themen zu treffen: 
a) Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums, d.h. über die konkreten 

Personen, die die in der Begründung der Ratsvorlage aufgeführten Grup-
pen und Institutionen vertreten, 

b) Richtlinien der Hansestadt Wipperfürth zur Vergabe von Finanzmitteln 
aus dem Verfügungsfonds im Sanierungsgebiet Innenstadt Hansestadt 
Wipperfürth 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

*************** 
 
Ratsherr Mederlet spricht sich dafür aus, im Sinne von mehr Transparenz hin-
sichtlich der Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums und einer größeren 
Flexibilität hinsichtlich der Antragsgestaltung den Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt zu ermächtigen, die in den Sätzen 2 und 3 des Beschlussentwurfes 
enthaltenen Inhalte zu beschließen. 
 
StBD Barthel sagt zu, dem Fachausschuss entsprechende Personen vorzuschla-
gen, die auch bereit sind, in diesem Gremium mitzuarbeiten. Auf welche Weise 
diese Personen zur Mitarbeit gewonnen wurden, sollte nach Auffassung des Rats-
herrn Koppelberg in der entsprechenden ASU-Sitzung erläutert werden. 

 
 
 
 

 

1.5 Beschlüsse aufgrund von Ausschussempfehlungen 
  
1.5.1 Bestellung der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung 

Vorlage: V/2016/444/1 
  

Beschluss: 
 
Zum Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung der Hansestadt Wipperfürth wird mit 
Wirkung vom 01.08.2016 Herr Andre Poth bestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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1.5.2 Bebauungsplan Nr. 57 Schnipperinger Mühle 
 1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Betei-

ligung 
 2. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen Ent-

wurfsauslegung 
 3. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten öffentli-

chen Entwurfsauslegung 
 4. Satzungsbeschluss 
 5. Inkraftsetzungsvorbehalt 
 Vorlage: V/2016/417/1 
  

Beschluss: 
 
1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Beteiligung 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) 
BauGB wurde vom 15.01. – 16.02.2007 durchgeführt. 
Die am 08.09.2010 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) un-
ter Punkt 1.4.1 vorgenommene Abwägung der Stellungnahmen der frühzeitigen 
Beteiligung (siehe Anlage 1) wird beschlossen. 
 
 

2. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen Ent-
wurfsauslegung  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB wur-
de vom    07.10. – 08.11.2010 durchgeführt. 
Die am 23.02.2011 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) un-
ter Punkt 1.4.2   vorgenommene Abwägung der Stellungnahmen der öffentli-
chen Entwurfsauslegung  (siehe Anlage 2) wird beschlossen.  
 
 

3. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten öffentli-
chen  Entwurfsauslegung  
 
In seiner Sitzung am 23.02.2011 hat der Ausschuss für Stadtplanung und Um-
welt die erneute öffentliche Auslegung nach § 4a (3) BauGB (Gemeinsame Be-
teiligung der Öffentlichkeit und der Behörden) beschlossen. Der Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 57 Schnipperinger Mühle bestehend aus dem Planteil 
und den textlichen Festsetzungen mit der dazugehörigen Begründung (samt 
Umweltbericht) hat im Zeitraum vom 19.01.2016 bis einschließlich 15.02.2016 
erneut offengelegen. 

 
Schreiben Nr. 5 des Landesbetrieb Wald und Holz vom 04.02.2016 
 
Aus forstlicher Sicht bestehen in Bezug auf den Abstand zwischen Wald und Gebäu-
den Bedenken. Zwar sind die vorgefundenen Abstände kleiner als 35 m über die Jah-
re kontinuierlich entstanden, so dass die Wochenendhaussiedlung mit fast allen Au-
ßengrenzen unmittelbar an Waldflächen angrenzt, und im Zuge der Gefahrenabwehr 
wurde auf einem Großteil der umliegenden Waldflächen ein gestufter Waldrand in 
der erforderlichen Abstandstiefe angelegt, andere Bereiche grenzen aber weiterhin 
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ohne Sicherheitszone direkt an Wald. Hier ist entweder auch eine Waldrandgestal-
tung analog zu den bereits umgebauten Waldrandabschnitten vorzusehen oder die 
Baufenster sind auf einem Abstand von einer Baumlänge (20 m) vom Waldrand zu-
rück zu nehmen. Auf diese Weise muss die Windwurfgefahr entsprechend reduziert 
werden. 
 

********** 
 
Derzeit werden Gespräche zwischen den Betreibern und den unmittelbaren Nach-
bareigentümern des Wochenendplatzes moderiert. Ziel ist eine Vereinbarung analog 
der bereits getroffenen Vereinbarungen mit anderen Grenznachbarn bezüglich einer 
für beide Seiten verträglichen Waldrandgestaltung mit ausreichenden Schutzabstän-
den. Wenn bis zum Satzungsbeschluss keine Einigung erreicht werden kann, werden 
in den derzeit noch ungelösten Konfliktfällen die Baugrenzen soweit zurück genom-
men, dass ein Schutzabstand mit 20 m Tiefe von aufstehenden Gebäuden freigehal-
ten werden kann. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf die Planung entste-
hen derzeit nicht. 
 
 
Schreiben Nr. 6 des Oberbergischen Kreises vom 10.02.2016 
 
Teilanregung 1: Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass in 
der Begründung im Umweltbericht der Textteil zum Schutzgut Boden zu überarbeiten 
ist, da hier fachlich nicht nachvollziehbare Aussagen getroffen werden. Das verwen-
dete Verfahren zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ent-
spricht nicht den Anforderungen der Unteren Bodenschutzbehörde. 
 

********** 
 
Die kritisierte Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird im Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag zu diesem Bebauungsplan festgelegt und verwen-
det, das zu einem frühen  Zeitpunkt im inzwischen sehr lang andauernden Verfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes erstellt wurde. Es entspricht womöglich nicht 
den heute anzuwendenden Verfahren, die gegebenenfalls die Belange des Boden-
schutzes besser abbilden als das seinerzeit angewendete Verfahren. Entscheidend 
ist dies jedoch nicht, da der Landschaftspflegerische Fachbeitrag den  ökologischen 
Zustand des Plangebietes zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens abbildet und 
es daher legitim ist, ein seinerzeit als gültig anerkanntes Bewertungsverfahren zur 
Anwendung zu bringen. 
Auch de facto ist die nach heutigen Maßstäben nicht angemessene Bewertung von 
Bodeneingriffen insoweit unbeachtlich, als die Eingriffe in den Boden (in der Haupt-
sache die Flächenversiegelung) schon vor Einleitung des Planverfahrens weit über-
wiegend bereits erfolgt waren und im Fachbeitrag trotz aus bodenschutzrechtlicher 
Sicht erheblicher Mängel Ausgleichsmaßnahmen formuliert wurden, die auch eine  - 
wenn auch vergleichsweise geringe - eingriffsausgleichende Wirkung auch auf das 
Schutzgut Boden haben. 
Eine Stellungnahme ähnlichen Inhalts wurde bereits in der Offenlage behandelt, in 
der angeregt wird, (nur) bei zukünftigen Vorhaben ein aktuelles Bewertungsverfahren 
zu verwenden. Die Anregung wird seither umgesetzt. 
 
Eine Überarbeitung von Teilen des Umweltberichtes erscheint unter den beschriebe-
nen Aspekten wenig zielführend. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Überarbeitung von Teilen des 
Umweltberichtes ist nicht erforderlich. Planauswirkungen entstehen hieraus nicht. 
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Teilanregung 2: Aus wasserrechtlicher Sicht muss nachgewiesen werden, dass das 
Niederschlagswasser schadlos versickern werden kann. Dazu bedarf es eines hyd-
rogeologischen Gutachtens. 
 

********** 
 
Eine Stellungnahme ähnlichen Inhalts wurde bereits in der Offenlage behandelt. Än-
derungen am Niederschlagwassermanagement werden durch den Bebauungsplan 
nicht vorgenommen. Im Wesentlichen stellt der Bebauungsplan die planungsrechtli-
che Sicherung und städtebauliche Ordnung im Bestand dar. Wie bisher wird das 
Niederschlagwasser ortsnah über die Fläche versickert. Für eine eventuell schadhaf-
te Beseitigung des Niederschlagwassers liegen keine Anzeichen vor, so dass der 
geforderte Nachweis entbehrlich ist. Inwiefern für die Wochenendhäuser im (nach-
träglichen) Baugenehmigungsverfahren Nachweise für eine schadlose Nieder-
schlagswasserbeseitigung (Versickerung) in welchem Umfang gefordert werden, ist 
nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, sondern der Baugenehmigung. Im Ein-
zelfall wird dann ein geohydrologischen Gutachten erforderlich, wahrscheinlicher 
noch bei Neu- oder Ersatzbebauungen. Diese Begutachtung im Rahmen der Bauleit-
planung auch in Bereichen durchzuführen, die voraussichtlich keine oder nur gering-
fügige Änderungen zu erwarten haben, erscheint unverhältnismäßig, so dass der 
geforderte Nachweis der schadlosen Versickerung auf die nachgeschalteten Ge-
nehmigungsverfahren abgeschichtet wird. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Schreiben Nr. 7 des Fachbereich II der Hansestadt Wipperfürth vom 12.02.2016 
 
Teilanregung 1: Die höchstens zulässige Grundflächenzahl gemäß § 19 BauNVO 
sollte entfallen, um eine Doppelfestsetzung zu vermeiden – die überbaubare Grund-
stücksfläche ist durch die Festsetzung der maximal zulässigen Grundfläche der Wo-
chenendhäuser verbindlich geregelt. 
 

********** 
 
Der Verzicht auf eine prozentuale Festlegung zur baulichen Dichte ist tatsächlich 
verzichtbar  und trägt nicht zur Eindeutigkeit der Festsetzungen bei. Da sich am Kern 
des Festsetzungszieles nichts ändert, handelt es sich um eine redaktionelle Ände-
rung, die die Grundzüge Grundzüge der Planung nicht berührt. In der Begründung 
entfallen die entsprechenden Erläuterungen. 
Der Anregung wird entsprochen und Textliche Festsetzungen, Nutzungsschablo-
nen und Begründung entsprechend angepasst. 
 
Teilanregung 2: Der untere Bezugspunkt der Höhenfestsetzung baulicher Anlagen 
gemäß § 18 BauNVO ist über dem Niveau des Fertigfußbodens des Erdgeschosses 
(FFEG) festzusetzen; bei dem teilweise stark hängigen Gelände können Höhenbe-
zugspunkte im Straßenraum ungeeignet sein. 
 

********** 
 
Auch in diesem Fall wird das Planungsziel inhaltlich nicht verändert und nur ein an-
gemessenerer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung gewählt. Auswirkungen auf die 
Grundzüge der Planung entstehen nicht. 
Der Anregung wird entsprochen und Textliche Festsetzungen und Begründung 
entsprechend angepasst. 
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Teilanregung 3: Die Festsetzungen zur zulässigen Grundfläche sollten ergänzt wer-
den um einen Passus für je eine überdachte Terrasse in einer genau definierten 
Größenordnung. 
 

********** 
 
Die Größe der überdachten Terrassen soll 15 m2 nicht überschreiten. Die Ergänzung 
der Festsetzungen hat redaktionellen Charakter. 
Der Anregung wird entsprochen und Textliche Festsetzungen und Begründung 
werden entsprechend angepasst. 
 
Teilanregung 4: Zu den Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB wird ein Formulierungsvorschlag gemacht, der aus baurecht-
licher Sicht einige erforderliche Detailregelungen zu den vorhandenen Festsetzungen 
ergänzt: 
„Innerhalb des Bebauungsplangebietes können Überschreitungen der festgesetzten 
Baugrenzen durch Vorbauten wie Erker und Balkone um bis zu 1,50 in zugelassen 
werden. Terrassen (bzw. vergleichbare befestigte Flächen), die sich ganz oder teil-
weise oberhalb der Geländeoberfläche befinden, sind „Vorbauten “ im Sinne des § 6 
Abs. 7 Nr. 3 BauO NRW und in dessen Rahmen innerhalb der Abstandsfläche zuläs-
sig. 
Terrassen, die mit der Geländeoberfläche identisch sind, sind keine Vorbauten. Sie 
sind in Abstandsflächen zulässig und können gem. § 23 Abs. 5 BauNVO auch au-
ßerhalb der Baugrenzen zugelassen werden.“ 
 

********** 
 
Durch die vorgeschlagenen Detailregelungen werden Grundzüge der Planung nicht 
berührt. Auch die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
Der Anregung wird entsprochen und Textliche Festsetzungen und Begründung 
entsprechend ergänzt. 
 
 
 
Schreiben Nr. 8 Rechtsanwalt Knuth-Erik Stibbe vom 15.02.2016 
 
Teilanregung 1: Beklagt werden eine mangelnde Gesprächs- und Einigungsbereit-
schaft seitens des Platzbetreibers im Versuch, Einvernehmen mit einem benachbar-
ten Waldbesitzer herbei zu führen, aber auch der Hansestadt Wipperfürth. Entspre-
chende Vertragsverhandlungen haben kurz vor dem Abschluss gestanden, wurden 
aber abgebrochen. 
 

********** 
 
Die Hansestadt Wipperfürth hat in der angesprochenen Angelegenheit nur eine mo-
derierende Funktion inne, da es sich um privatrechtliche Vertragsgestaltungen han-
delt. Aus Sicht der Stadt ist diese Moderation aber keineswegs abgeschlossen, son-
dern wurde zwischenzeitlich und wird auch weiterhin fortgesetzt. Ziel ist eine Eini-
gung bis zum Satzungsbeschluss. Sollte keine Einigung erreicht werden können, 
wird der Anregung des Landesbetriebes Wald und Holz NRW entsprechend eine 
Rücknahme der Baugrenzen in den Sondergebieten SO 12 bis SO 15 erfolgen, so 
dass zu den hier verlaufenden Plangebietsgrenzen ein Abstand von wenigstens 20 m 
entsteht. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gespräche werden fortgeführt. 
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Teilanregung 2: Es ist zum Schutz des Waldes und der Waldeigentümer notwendig, 
den Abstand von 35 m zwischen Bebauung und Waldflurstücken in jedem Falle ein-
zuhalten. Das Baurecht auf Zeit trägt diesem Zweck nicht hinreichend Rechnung und 
ist zudem im Norden des Plangebietes nicht einmal ausgewiesen. 
 

********** 
 
Es wird kein belastbarer Grund angeführt, warum dieses Baurecht nicht eine Lösung 
des städtebaulichen Konfliktes um die Windwurfgefahren in den Randbereichen des 
Plangebietes darstellen sollte. Ein solcher Grund ist auch nicht erkennbar. Im vorste-
hend angesprochenen nach wie vor aktuellen Konfliktfall im Norden des Plangebietes 
wird im Falle, dass sich die Konfliktparteien nicht verständigen können, ein Schutz-
abstand mit einer Tiefe von 20 m planungsrechtlich vorgegeben. Dieser Abstand ist 
laut einer Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz NRW als zuständige 
Forstbehörde im vorliegenden Fall ausreichend. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Das Baurecht auf Zeit und die alternativen Lö-
sungsansätze für den nördlichen Bereich des Wochenendplatzes erreichen das ge-
wünschte Planziel hinreichend. 
 
Teilanregung 3: Die zeichnerischen Festsetzungen auf der Plankarte sind bezüglich 
der Darstellungen des Baurechtes auf Zeit und der ansonsten geltenden Baugrenzen 
höchst widersprüchlich zu den Textlichen Festsetzungen und der Erläuterung der 
verwendeten Planzeichen. 
 

********** 
 

Die zeichnerischen Festsetzungen und die Textlichen Festsetzungen bzw. erläutern-
de Planzeichen stimmen überein. Ein Widerspruch ist nicht zu erkennen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er hat keine Auswirkungen auf die 
zeichnerischen und Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes. 
 
Teilanregung 4: Der Einwender bezieht sich auf eine Stellungnahme des Landesbe-
triebes Wald und Holz NRW, in der ein Verzicht auf die 35 m-Schutz-abstände im 
nördlichen Plangebiet wegen der Art der aktuellen Bestockung möglich wäre. Statt-
dessen werde ein geringerer Waldabstand befürwortet, ohne diesen genau zu be-
nennen oder angemessen zu begründen. Diese Stellungnahme ist in keiner Weise 
nachvollziehbar und ist irreführend. 
 

********** 
 

Die angeführte Stellungnahme ist nicht im Rahmen der erneuten Offenlage einge-
gangen und wird nicht in die Abwägung eingebracht. Es liegt eine andere Stellung-
nahme vor, die im Rahmen der erneuten Offenlage eingegangen ist, in der ein Ver-
zicht auf Schutzabstände als nicht zielführend erklärt und eine Reduzierung der 
Schutzabstände auf eine Baumlänge (20 m) im konkreten Fall im nördlichen Plange-
biet als völlig ausreichend angeregt wird. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die angefochtene Stellungnahme ist 
nicht Bestandteil des Abwägungsprozesses. Vom selben Träger öffentlicher Belange 
liegt eine anderslautende Stellungnahme, in der geringere Schutzabstände von 20 m 
angeregt werden. 
 
Teilanregung 5: Es wird darauf hingewiesen, dass der Waldbauernverband NRW im 
Zuge der Novellierung der Landesbauordnung NRW die zwingende Regelung zur 
Einhaltung eines 35 m-Schutzabstandes angeregt hat. Auch auf eine existierende 
Waldabstandsverordnung in Mecklenburg-Vorpommern wird verwiesen. 
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********** 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er zieht keine Planauswirkungen nach 
sich. 
 
Teilanregung 6: Die aus den zu geringen Schutzabständen resultierenden Ver-
kehrssicherungspflichten des Waldbesitzers sind nicht allein das Problem. Zusätzlich 
sind im Schadensfall - auch bei Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten – 
Schadensersatzansprüche seitens der potentiell Geschädigten zu besorgen. 
 

********** 
 
Mit dem Baurecht auf Zeit und den alternativen Lösungsansätzen für das nördliche 
Plangebiet werden die erforderlichen Sicherheitsabstände gewahrt werden. Allge-
meine Verkehrssicherungspflichten wie sie jedem Waldbesitzer auferlegt sind, blei-
ben aber natürlich bestehen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ausreichende Schutzabstände müssen 
bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes erreicht werden; ein Bebauungsplan mit 
einem erkennbar ungelösten Konflikt kann keine wirksame Rechtskraft erlangen. 
 
Teilanregung 7: Durch das Heranrücken von Wohnbebauung wird es nicht ausblei-
ben, dass die angrenzenden Waldstücke wesentlich intensiver für die Erholung der 
Platznutzer als "verlängerter Garten" genutzt werden. 
 

********** 
 
Die Einwendung verkennt, dass der Wochenendplatz bereits fast vollständig bebaut 
ist und Planziel neben der Aufhebung städtebaulicher Konflikte vorrangig die pla-
nungsrechtliche Sicherung des Bestandes und das Herstellen der städtebaulichen 
Ordnung ist. Änderungen an der vermuteten Erholungsnutzung sind daher rein spe-
kulativ. Belastbare Gründe für das Eintreten der Annahme werden jedenfalls nicht 
genannt und sind auch  nicht erkennbar. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der vermutete Konflikt ist rein spekula-
tiv und die getroffene Annahme nicht belastbar. 
 
Teilanregung 8: Ein Waldabstand von weniger als 30 m wird wegen der auf dem 
Wochenendplatz ausgeübten Freizeitnutzung wie Grillen, aber auch dem Hausbrand 
mit Holz oder Kohle und der damit verbundenen erheblichen Waldbrandgefahren als 
rechtswidrig, insbesondere als nachbarrechtliche Rücksichtslosigkeit angesehen. 
 

********** 
 
Sowohl die im Verfahren beteiligte Feuerwehr als auch der Landesbetrieb Wald und 
Holz als zuständige Forstbehörde haben keine Bedenken gegenüber dem Baurecht 
auf Zeit und einem tatsächlichen Waldschutzabstand von einer Baumlänge, also 20 
m. 
 
Der Vorwurf wird zurückgewiesen. Der Bebauungsplan oder einzelne seiner Fest-
setzungen ist weder rechtswidrig noch nachbarrechtlich rücksichtslos. 
 
Teilanregung 9: Durch mehrere Parkplätze im westlichen Teil des Plangebietes 
werden dem betroffenen Waldbesitzer erhöhte Verkehrssicherungspflichten zugemu-
tet. 
 

********** 
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Gegenüber Verkehrsflächen jeglicher Art, also auch z. B. den bereits vorhandene 
Wirtschafts- und Erschließungswegen, hat der Waldbesitzer bereits – wie jeder ande-
re Waldbesitzer auch – die Verkehrssicherungspflicht. Er muss sicherstellen, dass 
die Nutzung der Verkehrswege und -flächen gefahrlos möglich ist. Das gilt auch für 
den Wald an sich, der von jedermann betreten werden darf (auf Waldwegen selbst-
verständlich). Da die Parktaschen naturgemäß unmittelbar an den bestehenden 
Wohn- und Wirtschaftswegen angeordnet sind, entstehen keine nennenswert erhöh-
ten Verkehrssicherungspflichten. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine unzumutbare Mehrbelastung 
durch die vermutete erhöhte Verkehrssicherungspflicht ist nicht erkennbar. 
 
Teilanregung 10: Der Bebauungsplan wird einzig und allein zu Gunsten einer Per-
son aufgestellt. 

********** 
 
Der erhebliche Vorwurf wird weder belastbar begründet noch belegt. Er stellt eine 
reine Vermutung dar und wird auf das Schärfste zurück gewiesen. Jedwede städte-
bauliche Planung in der Hansestadt Wipperfürth geschieht und geschah im Allge-
meinwohlinteresse. Der mehr als angedeutete Verstoß gegen die Grundprinzipien 
des Baugesetzbuches entbehrt jeglicher Grundlage und einer verständigen Ausei-
nandersetzung von Planbeteiligten. 
Der Vorwurf wird auf Schärfste zurück gewiesen. 
 
Teilanregung 11: Angemahnt wird eine Sicherung grundbuchrechtlicher Art, also in 
Form der öffentlichen Widmung der Funktion der im Plangebiet vorhandenen und zu 
diesem Zwecke bereits seit Jahrzehnten genutzten Wege bzw. Straßen zu Gunsten 
der forstwirtschaftlichen Nutzung der von dieser Erschließung abhängigen Wald-
grundstücke. Die Ausweisung eines Wegerechtes für die Allgemeinheit wird als nicht 
ausreichend angesehen. Vielmehr müssen Baulasten auch eingerichtet oder aber 
privatrechtliche Wegerechte eingeräumt, schließlich alternativ die Verkehrsflächen 
öffentlich gewidmet werden. Der Hinweis in der Begründung auf einen städtebauli-
chen Vertrag, der nicht eingesehen werden kann, dürfte hierzu nicht ausreichen. 
 

********** 
 
Im Bebauungsplan können keine unmittelbaren grundbuchrechtlichen Festsetzungen 
getroffen werden. Das gibt das Planungsrecht schlicht nicht her. Es bedarf also bei 
der Umsetzung von Festsetzungen über Geh-, Fahr- und Leitungsrechte einer ver-
traglichen Vereinbarung zwischen dem Plangeber, also der Hansestadt Wipperfürth, 
und den Planbegünstigten, in diesem Fall den Platzbetreibern. Dieser Sachverhalt 
wird in der Begründung erläutert, zu diesem Zweck ist sie gedacht.  
Solche städtebaulichen bzw. Erschließungsverträge sind nicht öffentlich und damit 
selbstverständlich auch nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
Es liegt im Ermessen des Plangebers, in welcher Art und Weise er die Umsetzung 
der planerischen Festsetzung (hier: eines Geh-, und Fahrrechtes) umzusetzen ge-
denkt. Eine Beteiligung von Dritten ist jedenfalls nicht zwingend erforderlich. Den-
noch ist dies u. a. Gegenstand der Gespräche, die moderierend von der Hansestadt 
Wipperfürth auch mit den betroffenen Nachbarn führt. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
Sicherung der Erschließung der in Rede stehenden Waldgrundstücke nicht auf dem 
beschriebenen Weg erreicht werden könnte.  
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Teilanregung 12: Es wird bezweifelt, ob die Planoffenlage vollständig war, da der 
erwähnte städtebauliche Vertrag nicht auch offen gelegt wurde. Fraglich ist auch, ob 
die öffentliche Bekanntmachung der Planoffenlage den Anforderungen des § 3 Abs. 
3 Satz 2 BauGB entsprach. 
 

********** 
 
Es liegen weiter keine belastbaren Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Behauptung 
vor. Städtebauliche Verträge jedenfalls werden zwar vor Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes wie der Bebauungsplan selbst von den politischen Gremien der Stadt 
beraten und beschlossen bzw. den Vertragsinhalten zugestimmt, aber auch dies in 
nichtöffentlicher Sitzung. Selbstverständlich sind städtebauliche Verträge mit Planbe-
günstigten nicht Gegenstand der Offenlegung eines Bebauungsplanes.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anhaltspunkte für eine unvollständige 
Offenlage oder für eine abweichende Bekanntmachung der Offenlage liegen nicht 
vor. 
 
Teilanregung 13: In der Planrechtfertigung ist nicht berücksichtigt, dass - sollte es 
nicht zu einer Sicherung der Erschließung angrenzender Waldgrundstücke kommen - 
neue Wege und Erschließungsflächen angelegt werden müssen, was zu unnötigen 
Eingriffen in Natur und Umwelt führen würde. 
 

********** 
 
Es ist nicht erforderlich, in der Begründung eines Bebauungsplanes den Eventualitä-
ten nachzugehen, welche Folgen gegebenenfalls bei einer nicht vollzogenen Umset-
zung von Festsetzungen oder vertraglichen Vereinbarungen eintreten könnten. An-
dernfalls wären Begründungen in Aufsehen erregendem Maße überfrachtet.  
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Planbegründung genügt den Anforderungen. 
 
 
Schreiben Nr. 9 Rechtsanwalt Knuth-Erik Stibbe vom 15.02.2016 
 
Anmerkung der Verwaltung: Die Stellungnahme ist in weiten Teilen wortgleich zu 
der vorstehenden Stellungnahme Nr. 8, in den übrigen Teilen inhaltlich identisch. Die 
Wiedergabe der Inhalte der Stellungnahme und die Stellungnahmen der Verwaltung 
sowie die Beschlussempfehlungen sind daher auch identisch. Aus formalen Gründen 
werden sie nachstehend erneut aufgeführt, da die Abwägung jeweils eines eigen-
ständigen Beschlusses bedarf, auch wenn diese Beschlüsse in einem Abstimmungs-
vorgang gefasst werden sollten: 
 
Teilanregung 1: Beklagt werden eine mangelnde Gesprächs- und Einigungsbereit-
schaft seitens des Platzbetreibers im Versuch, Einvernehmen mit einem benachbar-
ten Waldbesitzer herbei zu führen, aber auch der Hansestadt Wipperfürth. Entspre-
chende Vertragsverhandlungen haben kurz vor dem Abschluss gestanden, wurden 
aber abgebrochen. 
 

********** 
 
Die Hansestadt Wipperfürth hat in der angesprochenen Angelegenheit nur eine mo-
derierende Funktion inne, da es sich um privatrechtliche Vertragsgestaltungen han-
delt. Aus Sicht der Stadt ist diese Moderation aber keineswegs abgeschlossen, son-
dern wurde zwischenzeitlich und wird auch weiterhin fortgesetzt. Ziel ist eine Eini-
gung bis zum Satzungsbeschluss. Sollte keine Einigung erreicht werden können, 
wird der Anregung des Landesbetriebes Wald und Holz NRW entsprechend eine 
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Rücknahme der Baugrenzen in den Sondergebieten SO 12 bis SO 15 erfolgen, so 
dass zu den hier verlaufenden Plangebietsgrenzen ein Abstand von wenigstens 20 m 
entsteht. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gespräche werden fortgeführt. 
 
Teilanregung 2: Es ist zum Schutz des Waldes und der Waldeigentümer notwendig, 
den Abstand von 35 m zwischen Bebauung und Waldflurstücken in jedem Falle ein-
zuhalten. Das Baurecht auf Zeit trägt diesem Zweck nicht hinreichend Rechnung und 
ist zudem im Norden des Plangebietes nicht einmal ausgewiesen. 
 

********** 
 
Es wird kein belastbarer Grund angeführt, warum dieses Baurecht nicht eine Lösung 
des städtebaulichen Konfliktes um die Windwurfgefahren in den Randbereichen des 
Plangebietes darstellen sollte. Ein solcher Grund ist auch nicht erkennbar. Im vorste-
hend angesprochenen nach wie vor aktuellen Konfliktfall im Norden des Plangebietes 
wird im Falle, dass sich die Konfliktparteien nicht verständigen können, ein Schutz-
abstand mit einer Tiefe von 20 m planungsrechtlich vorgegeben. Dieser Abstand ist 
laut einer Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz NRW als zuständige 
Forstbehörde im vorliegenden Fall ausreichend. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Das Baurecht auf Zeit und die alternativen Lö-
sungsansätze für den nördlichen Bereich des Wochenendplatzes erreichen das ge-
wünschte Planziel hinreichend. 
 
Teilanregung 3: Die zeichnerischen Festsetzungen auf der Plankarte sind bezüglich 
der Darstellungen des Baurechtes auf Zeit und der ansonsten geltenden Baugrenzen 
höchst widersprüchlich zu den Textlichen Festsetzungen und der Erläuterung der 
verwendeten Planzeichen. 
 

********** 
 
Die zeichnerischen Festsetzungen und die Textlichen Festsetzungen bzw. erläutern-
de Planzeichen stimmen überein. Ein Widerspruch ist nicht zu erkennen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er hat keine Auswirkungen auf die 
zeichnerischen und Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes. 
 
Teilanregung 4: Der Einwender bezieht sich auf eine Stellungnahme des Landesbe-
triebes Wald und Holz NRW, in der ein Verzicht auf die 35 m–Schutzabstände im 
nördlichen Plangebiet wegen der Art der aktuellen Bestockung möglich wäre. Statt-
dessen werde ein geringerer Waldabstand befürwortet, ohne diesen genau zu be-
nennen oder angemessen zu begründen. Diese Stellungnahme ist in keiner Weise 
nachvollziehbar und ist irreführend. 
 

********** 
 
Die angeführte Stellungnahme ist nicht im Rahmen der erneuten Offenlage einge-
gangen und wird nicht in die Abwägung eingebracht. Es liegt eine andere Stellung-
nahme vor, die im Rahmen der erneuten Offenlage eingegangen ist, in der ein Ver-
zicht auf Schutzabstände als nicht zielführend erklärt und eine Reduzierung der 
Schutzabstände auf eine Baumlänge (20 m) im konkreten Fall im nördlichen Plange-
biet als völlig ausreichend angeregt wird. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die angefochtene Stellungnahme ist 
nicht Bestandteil des Abwägungsprozesses. Vom selben Träger öffentlicher Belange 
liegt eine anderslautende Stellungnahme, in der geringere Schutzabstände von 20 m 
angeregt werden. 
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Teilanregung 5: Es wird darauf hingewiesen, dass der Waldbauernverband NRW im 
Zuge der Novellierung der Landesbauordnung NRW die zwingende Regelung zur 
Einhaltung eines 35 m-Schutzabstandes angeregt hat. Auch auf eine existierende 
Waldabstandsverordnung in Mecklenburg-Vorpommern wird verwiesen. 
 

********** 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er zieht keine Planauswirkungen nach 
sich. 
 
Teilanregung 6: Die aus den zu geringen Schutzabständen resultierenden Ver-
kehrssicherungspflichten des Waldbesitzers sind nicht allein das Problem. Zusätzlich 
sind im Schadensfall - auch bei Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten – 
Schadensersatzansprüche seitens der potentiell Geschädigten zu besorgen. 
 

********** 
 
Mit dem Baurecht auf Zeit und den alternativen Lösungsansätzen für das nördliche 
Plangebiet werden die erforderlichen Sicherheitsabstände gewahrt werden. Allge-
meine Verkehrssicherungspflichten wie sie jedem Waldbesitzer auferlegt sind, blei-
ben aber natürlich bestehen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ausreichende Schutzabstände müssen 
bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes erreicht werden; ein Bebauungsplan mit 
einem erkennbar ungelösten Konflikt kann keine wirksame Rechtskraft erlangen. 
 
Teilanregung 7: Durch das Heranrücken von Wohnbebauung wird es nicht ausblei-
ben, dass die angrenzenden Waldstücke wesentlich intensiver für die Erholung der 
Platznutzer als "verlängerter Garten" genutzt werden. 
 

********** 
 
Die Einwendung verkennt, dass der Wochenendplatz bereits fast vollständig bebaut 
ist und Planziel neben der Aufhebung städtebaulicher Konflikte vorrangig die pla-
nungsrechtliche Sicherung des Bestandes und das Herstellen der städtebaulichen 
Ordnung ist. Änderungen an der vermuteten Erholungsnutzung sind daher rein spe-
kulativ. Belastbare Gründe für das Eintreten der Annahme werden jedenfalls nicht 
genannt und sind auch  nicht erkennbar. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der vermutete Konflikt ist rein spekula-
tiv und die getroffene Annahme nicht belastbar. 
 
 
Teilanregung 8: Ein Waldabstand von weniger als 30 m wird wegen der auf dem 
Wochenendplatz ausgeübten Freizeitnutzung wie Grillen, aber auch dem Hausbrand 
mit Holz oder Kohle und der damit verbundenen erheblichen Waldbrandgefahren als 
rechtswidrig, insbesondere als nachbarrechtliche Rücksichtslosigkeit angesehen. 
 

********** 
 
Sowohl die im Verfahren beteiligte Feuerwehr als auch der Landesbetrieb Wald und 
Holz als zuständige Forstbehörde haben keine Bedenken gegenüber dem Baurecht 
auf Zeit und einem tatsächlichen Waldschutzabstand von einer Baumlänge, also 20 
m. 
Der Vorwurf wird zurückgewiesen. Der Bebauungsplan oder einzelne seiner Fest-
setzungen ist weder rechtswidrig noch nachbarrechtlich rücksichtslos. 
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Teilanregung 9: Durch mehrere Parkplätze im westlichen Teil des Plangebietes 
werden dem betroffenen Waldbesitzer erhöhte Verkehrssicherungspflichten zugemu-
tet. 
 

********** 
 
Gegenüber Verkehrsflächen jeglicher Art, also auch z. B. den bereits vorhandene 
Wirtschafts- und Erschließungswegen, hat der Waldbesitzer bereits – wie jeder ande-
re Waldbesitzer auch – die Verkehrssicherungspflicht. Er muss sicherstellen, dass 
die Nutzung der Verkehrswege und -flächen gefahrlos möglich ist. Das gilt auch für 
den Wald an sich, der von jedermann betreten werden darf (auf Waldwegen selbst-
verständlich). Da die Parktaschen naturgemäß unmittelbar an den bestehenden 
Wohn- und Wirtschaftswegen angeordnet sind, entstehen keine nennenswert erhöh-
ten Verkehrssicherungspflichten. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine unzumutbare Mehrbelastung 
durch die vermutete erhöhte Verkehrssicherungspflicht ist nicht erkennbar. 
 
Teilanregung 10: Der Bebauungsplan wird einzig und allein zu Gunsten einer Per-
son aufgestellt.  
 

********** 
 
Der erhebliche Vorwurf wird weder belastbar begründet noch belegt. Er stellt eine 
reine Vermutung dar und wird auf das Schärfste zurück gewiesen. Jedwede städte-
bauliche Planung in der Hansestadt Wipperfürth geschieht und geschah im Allge-
meinwohlinteresse. Der mehr als angedeutete Verstoß gegen die Grundprinzipien 
des Baugesetzbuches entbehrt jeglicher Grundlage und einer verständigen Ausei-
nandersetzung von Planbeteiligten. 
Der Vorwurf wird auf Schärfste zurück gewiesen.  
 
Teilanregung 11: Angemahnt wird eine Sicherung grundbuchrechtlicher Art, also in 
Form der öffentlichen Widmung der Funktion der im Plangebiet vorhandenen und zu 
diesem Zwecke bereits seit Jahrzehnten genutzten Wege bzw. Straßen zu Gunsten 
der forstwirtschaftlichen Nutzung der von dieser Erschließung abhängigen Wald-
grundstücke. Die Ausweisung eines Wegerechtes für die Allgemeinheit wird als nicht 
ausreichend angesehen. Vielmehr müssen Baulasten auch eingerichtet oder aber 
privatrechtliche Wegerechte eingeräumt, schließlich alternativ die Verkehrsflächen 
öffentlich gewidmet werden. Der Hinweis in der Begründung auf einen städtebauli-
chen Vertrag, der nicht eingesehen werden kann, dürfte hierzu nicht ausreichen. 
 

********** 
 
Im Bebauungsplan können keine unmittelbaren grundbuchrechtlichen Festsetzungen 
getroffen werden. Das gibt das Planungsrecht schlicht nicht her. Es bedarf also bei 
der Umsetzung von Festsetzungen über Geh-, Fahr- und Leitungsrechte einer ver-
traglichen Vereinbarung zwischen dem Plangeber, also der Hansestadt Wipperfürth, 
und den Planbegünstigten, in diesem Fall den Platzbetreibern. Dieser Sachverhalt 
wird in der Begründung erläutert, zu diesem Zweck ist sie gedacht.  
Solche städtebaulichen bzw. Erschließungsverträge sind nicht öffentlich und damit 
selbstverständlich auch nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Es liegt im Ermessen des Plangebers, in welcher Art und Weise er die Umsetzung 
der planerischen Festsetzung (hier: eines Geh- und Fahrrechtes) umzusetzen ge-
denkt. Eine Beteiligung von Dritten ist jedenfalls nicht zwingend erforderlich. Den-
noch ist dies u. a. Gegenstand der Gespräche, die moderierend von der Hansestadt 
Wipperfürth auch mit den betroffenen Nachbarn führt. 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
Sicherung der Erschließung der in Rede stehenden Waldgrundstücke nicht auf dem 
beschriebenen Weg erreicht werden könnte.  
 
Teilanregung 12: Es wird bezweifelt, ob die Planoffenlage vollständig war, da der 
erwähnte städtebauliche Vertrag nicht auch offen gelegt wurde. Fraglich ist auch, ob 
die öffentliche Bekanntmachung der Planoffenlage den Anforderungen des § 3 Abs. 
3 Satz 2 BauGB entsprach. 
 

********** 
 
Es liegen weiter keine belastbaren Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Behauptung 
vor. Städtebauliche Verträge jedenfalls werden zwar vor Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes wie der Bebauungsplan selbst von den politischen Gremien der Stadt 
beraten und beschlossen bzw. den Vertragsinhalten zugestimmt, aber auch dies in 
nichtöffentlicher Sitzung. Selbstverständlich sind städtebauliche Verträge mit Planbe-
günstigten nicht Gegenstand der Offenlegung eines Bebauungsplanes.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Anhaltspunkte für eine unvollständige 
Offenlage oder für eine abweichende Bekanntmachung der Offenlage liegen nicht 
vor. 
 
Teilanregung 13: In der Planrechtfertigung ist nicht berücksichtigt, dass - sollte es 
nicht zu einer Sicherung der Erschließung angrenzender Waldgrundstücke kommen - 
neue Wege und Erschließungsflächen angelegt werden müssen, was zu unnötigen 
Eingriffen in Natur und Umwelt führen würde. 
 

********** 
 
Es ist nicht erforderlich, in der Begründung eines Bebauungsplanes den Eventualitä-
ten nachzugehen, welche Folgen gegebenenfalls bei einer nicht vollzogenen Umset-
zung von Festsetzungen oder vertraglichen Vereinbarungen eintreten könnten. An-
dernfalls wären Begründungen in Aufsehen erregendem Maße überfrachtet.  
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Planbegründung genügt den Anforderungen. 
 
 
Schreiben Nr. 10 des Oberbergischen Kreises vom 18.02.2016 
 
Teilanregung 1: Aus Sicht der Brandschutzdienststelle sind für die Bauflächen des 
Plangebietes 800l/min über 2 Stunden an Löschwasser erforderlich. 
 

********** 
 
Mit der geplanten Neuinstallation der Frischwasserversorgung für das Plangebiet und 
die Installation von Feuerlösch-Hydranten wird auch eine ausreichende Löschwas-
serversorgung sichergestellt. Die formulierten Anforderungen werden bei der Umset-
zung der Planung an die zuständigen Stellen weitergegeben. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Einer Berücksichtigung im Bauleitplan-
verfahren bedarf es nicht. 
 
Teilanregung 2: Aus Sicht der Brandschutzdienststelle sind die im Plan vermerkten 
Aufstellflächen an Hydranten ausreichend. 
 

********** 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Schreiben Nrn. 1 bis 4  
 

 Schreiben Nr. 1 vom 21.01.16 der BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH 

 Schreiben Nr. 2 vom 28.01.16 der Bezirksregierung Köln 

 Schreiben Nr. 3 vom 29.01.16 des Landschaftsverband Rheinland 

 Schreiben Nr. 4 vom 01.02.16 der Deutschen Telekom 
 
Die in den vorgenannten Schreiben vorgetragenen Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Sie bedürfen keiner Abwägung.  
 
 
Weitere Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, die 
abwägungsrelevant sind oder Hinweise enthalten, sind nicht eingegangen. 
 
 
4.  Beschluss als Satzung  

 
Der Bebauungsplan Nr. 57 Schnipperinger Mühle, bestehend aus dem Planteil 
und den textlichen Festsetzungen wird gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung mit 
der dazugehörigen Begründung (einschließlich Umweltbericht als selbstständi-
ger Bestandteil der Begründung) beschlossen. Die Satzung tritt gemäß § 10 (3) 
BauGB erst nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

5.   Inkraftsetzungsvorbehalt 
 
Der Bebauungsplan wird erst in Kraft gesetzt, wenn alle notwendigen Baulasten zur 
Waldsaumsicherung von den entsprechenden Grundstückseigentümern unterschrie-
ben sind.  
 
 
Abstimmungsergebnis: bei getrennten Abstimmungen über die Ziffern 1 bis 5 

- zu Ziffern 1, 2, 4 und 5 jeweils einstimmig, 
- zu Ziffer 3 einstimmig bei 2 Stimmenthaltungen 

 
*************** 

 
Gegenüber der Ausschussvorlage wurde in die Ratsvorlage ein fünfter Beschluss-
punkt „Inkraftsetzungsvorbehalt“ aufgenommen, der sich auf die Notwendigkeit be-
zieht, dass die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes erst dann erfolgen kann, wenn 
alle notwendigen Baulasten zur Waldsaumsicherung von den jeweiligen Grund-
stückseigentümern unterschrieben worden sind. 
 
Hierauf weist Ratsherr Bongen im Rahmen seiner Berichterstattung als Fachaus-
schussvorsitzender besonders hin. 
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1.5.3 Schaffung weiterer Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen 

Vorlage: V/2016/429/1 
  
 Beschluss: 

 
1. Für die Schaffung weiterer Betreuungsplätze in Kindertagesstätten wird die Städt. 

Kindertagesstätte Neye Spatzen um eine ganze Gruppe der Gruppenform III (20 
– 25 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt) erweitert. Durch diese 
Maßnahme werden 20 - 25 Betreuungsplätze geschaffen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Gegenstimmen 
 

2. Die nicht im laufenden Haushalt eingeplanten investiven Mittel für Um- und An-
bau, Rampe und Sonderausstattung sowie die hierzu erwarteten Fördermittel des 
Landes werden außerplanmäßig bereitgestellt. Der hiernach verbleibende unge-
deckte städtische Anteil von rund 14.000 € wird über Mehrerträge bei der Gewer-
besteuer kompensiert. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Gegenstimmen 
 

3. (Ziffer 5 des Beschlussentwurfs) Für die Anschaffungen und kleineren Umbau-
maßnahmen in der städt. Kindertagesstätte Dohrgauler Spatzen ist mit Kosten 
von ca. 9.600 Euro zu rechnen, die nicht im laufenden Haushalt eingeplant sind. 
Diese Kosten werden außerplanmäßig bereitgestellt und über Mehrerträge bei der 
Gewerbesteuer kompensiert. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 2 Gegenstimmen 
 

4. Mit dem Sachverhalt, der in Ziffer 3 der Beschlussvorlage dargestellt ist, soll sich 
der Jugendhilfeausschuss im Bedarfsfalle in eigener Zuständigkeit befassen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

5. Die notwenigen Entscheidungen im Zusammenhang mit den in Ziffer 4 der Be-
schlussvorlage dargestellten Sachverhalten trifft der Haupt- und Finanzaus-
schuss. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

*************** 
 
Im Anschluss an die Berichterstattung der Ratsfrau Ahus als Jugendhilfeausschuss-
vorsitzende und ihren Vorschlag im Namen der CDU-Fraktion, die Angelegenheiten 
unter den Ziffern 3 und 4 des Beschlussentwurfes unter den Vorbehalt eines ent-
sprechenden HFA-Beschlusses zu stellen, stimmt Ratsherr Mederlet dieser Vorge-
hensweise im Namen der SPD-Fraktion zu, wobei der Jugendhilfeausschuss zu 3. 
die fachliche Diskussion führen könne. Dies trifft auf allgemeine Zustimmung. 
 
Über die Ziffern 1, 2 und 5 des Beschlussentwurfes (= 1 – 3 des Beschlusses) wird 
en bloc abgestimmt, über 3. und 4. (= 4 und 5 des Beschlusses) einzeln. 
 
Nachrichtlich wird an dieser Stelle der Wortlaut der Ziffern 3 und 4 des Beschluss-
entwurfs gemäß Beschlussvorlage wiedergegeben: 
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„3. Für den Fall, dass mehr Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahre benötigt wer-
den, wird die Kath. Kindertagesstätte Don Bosco um eine „Natur“-Gruppe der 
Gruppenform III (20 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt) erweitert. 
Durch diese Maßnahme werden 20 Betreuungsplätze geschaffen. 

 
4. Die nicht im laufenden Haushalt eingeplanten Mittel für den laufenden Betrieb 

und für die Beschaffung / Inbetriebnahme des Naturbauwagens, sowie die hierzu 
erwarteten Einnahmen (Elternbeiträge, Betriebskostenzuschüsse und Fördermit-
tel des Landes) werden außerplanmäßig bereitgestellt. Die hiernach verbleiben-
de unge-deckten städtischen Anteile von rund 51.000 € an Betriebskosten, bzw. 
52.000 € für den Bauwagen werden über Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 
kompensiert.“  

 
 
 
 

 

1.5.4 XI. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für den 
Bereich der Musikschule Wipperfürth 
Vorlage: V/2016/433 

  
Beschluss: 
 
Die XI. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Be-
such der Musikschule Wipperfürth wird in der als Anlage 1*) beigefügten Fassung 
zum 1.8.2016  beschlossen. 
 
*) Anlage 1 zur Beschlussvorlage 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 
 

 

1.5.5 Weiterentwicklung der Oberbergischen Aufbau Gesellschaft mbH 
hier: Satzungsänderung 
Vorlage: V/2016/438 

  
Beschluss: 
 
1. Der Stadtrat stimmt der Änderung der Satzung der Oberbergischen Aufbau Ge-

sellschaft mbH (OAG mbH) gemäß der als Anlage *) beigefügten Synopse zu. 
 
2. Die Vertreter der Hansestadt Wipperfürth in der Gesellschafterversammlung und 

im Aufsichtsrat der OAG mbH werden angewiesen, in den jeweiligen Gremien 
entspre-chend zu votieren.  

 
3. Soweit die Aufsichtsbehörde formelle Änderungen oder Ergänzungen der Sat-

zung für notwendig erachtet, wird diesen beigetreten. 
 
*) siehe Anlage zur Beschlussvorlage 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen und 1 Stimmenthaltung 
 

*************** 
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Vor der Abstimmung begrüßt Bürgermeister von Rekowski Herrn Ltd. KBD Uwe 
Stranz in dessen Eigenschaft als Geschäftsführer der Oberbergischen Aufbaugesell-
schaft mbH. 
 
Herr Stranz erläutert im Rahmen seines Vortrags insbesondere 

 die Entwicklung der Gesellschaft seit ihrer Gründung, 

 ihre finanzielle Situation, 

 das bisherige Aufgabenportfolio, 

 die Tätigkeitsschwerpunkte, 

 die vorgesehene Ausweitung der Geschäftsfelder und die Gründe dafür sowie 

 die Serviceangebote gegenüber den oberbergischen Städten und Gemeinden 
und beantwortet anschließend Nachfragen der Ratsmitglieder.  

 
 
 

 

1.6 Anfragen   - keine - 
  
  
1.7 Anträge 
  
1.7.1 Teilnahme an Pilotierungsmaßnahmen im Rahmen des Nahverkehrsplans; 

Probeweise Einrichtung einer Nachtbuslinie 
Antrag des Ratsherrn Michael Stefer / CDU-Fraktion, vom 29.03.2016 
Vorlage: A/2016/165 

  
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Erarbeitung des Nahverkehrsplanes 
mit dem Oberbergischen Kreis über eine Teilnahme der Stadt Wipperfürth an einer 
Pilotierungsmaßnahme „Nachtbuslinie“ zu verhandeln. Ziel soll es sein, Wipperfürth 
an die Nachtbuslinie Bergisch Gladbach – Kürten anzubinden und so ergänzende 
ÖPNV-Verbindungen zwischen Köln und Wipperfürth zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

*************** 
 
Der Antrag und die schriftliche Stellungnahme der Verwaltung waren Bestandteile 
der Einladung. Ratsherr Stefer begründet den Antrag auch mündlich. Es folgen den 
Antrag unterstützende Wortmeldungen der Ratsmitglieder Wurth und Hewald. 

 
 

 

1.7.2 Integration von Flüchtlingen in unserer Stadt; 
Gemeinsamer Antrag der im Rat vertretenen Fraktionen (CDU, SPD, UWG, 
GRÜNE) und fraktionslosen Ratsmitglieder (Josef Schnepper, FDP / Georg He-
wald, LINKE) vom 17.04.2016 
Vorlage: A/2016/166 

  
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Integration von Flüchtlingen in unse-
rer Stadt zu erstellen. Das Konzept soll die Integration der Flüchtlinge unter Berück-
sichtigung aller Lebensbereiche und aller ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteu-
re zum Ziel haben. Das Konzept kann Zug um Zug entwickelt werden. 
Wichtig ist dabei auch, dass die Fragen nicht nur im Sinne der Flüchtlinge, sondern 
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im Sinne aller in Wipperfürth wohnenden Bürgerinnen und Bürger beantwortet wer-
den. 
Bei der Erstellung eines solchen Konzeptes soll geprüft werden, inwiefern die Anre-
gungen und Inhalte des „Handlungsleitfadens Flüchtlingsintegration“ des Städte- und 
Gemeindebunds NRW auf Wipperfürth übertragen werden können. 
Die Kompetenz und das Engagement vielfältiger ehrenamtlicher Unterstützer ist 
ebenso einzubeziehen wie der Rat der Hansestadt Wipperfürth. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

*************** 
 
Der Antrag und die Stellungnahme der Verwaltung dazu sind Bestandteile der Einla-
dung. 
 
Ratsherr Mederlet begründet den Antrag stellvertretend für alle Fraktionen des Rates 
sowie für die fraktionslosen Ratsmitglieder in einem ausführlichen Wortbeitrag. 

 
 

 

1.8 Mitteilungen 
  
1.8.1 Gesamtabschluss 2013 

Vorlage: M/2016/760 
  

Der Rat nimmt die schriftliche Mitteilung der Verwaltung, die Bestandteil der Einla-
dung war, zur Kenntnis. 
Ratsherr Brachmann berichtet über die Beratungen derselben Angelegenheit in der 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 14.04.2016. In diesem Zusam-
menhang dankt er unter dem Beifall der Anwesenden dem zum 31.07.2016 aus dem 
Dienst ausscheidenden Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung für die stets sachliche 
und kompetente Begleitung des Ausschusses sowie des Stadtrates, und bittet den 
Bürgermeister, diesen Dank an Herrn Perchalla weiterzugeben. 

 
 

 

1.8.2 Verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2016 
Vorlage: M/2016/764 

  
Der Rat nimmt die schriftliche Mitteilung der Verwaltung, die Bestandteil der Einla-
dung war, ohne Wortmeldungen zur Kenntnis. 

 
 

 

1.8.3 Statusbericht zum DSL-Ausbau in der Hansestadt Wipperfürth 
Vorlage: M/2016/766 

  
Der Rat nimmt die schriftliche Mitteilung der Verwaltung, die Bestandteil der Einla-
dung war, ohne Wortmeldungen zur Kenntnis. 

 
 
2 Nichtöffentliche Sitzung 
 
 
   

Michael von Rekowski 
- Bürgermeister - 

 Reinhard Breuer 
- Schriftführer - 

 


